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1 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 

08.10.2022 (BGBI. I S. 1726) geändert worden ist. 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-

verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 

(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 

1802) geändert worden ist. 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 

1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I 

S. 1802) geändert worden ist. 

2 Anlagen des Bebauungsplans  

• Begründung  

• Gutachterliche Stellungnahme zur geplanten Erweiterung des LIDL-Marktes in 

der Tumringer Straße (B-Plan „Arndstraße/ Tumringer Straße – Änderung 3“) 

im Auftrag der Stadt Lörrach, Dr. Donato Acocella - Stadt- und Regionalent-

wicklung GmbH, Lörrach, 26. November 2021 

3 Geltungsbereich 

Der genaue räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil 

zum Bebauungsplan.  

  



Stadt Lörrach TEXTTEIL 

Bebauungsplan „Arndtstraße/ Tumringer Straße – Änderung 3“ Entwurf 

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf | Stuttgart Seite 3 von 7 

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

A1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb sind festgesetzt:  

 GEe 1 – Eingeschränktes Gewerbegebiet 

(§ 8 BauNVO) 

A1.1.1 Zulässig sind (§ 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4, 5 und 9 BauNVO): 

– Gewerbebetriebe aller Art,  

– Lagerhäuser und Lagerplätze, 

– öffentliche Betriebe, 

– Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

– sonstige Anlagen für sportliche Zwecke. 

Für alle danach zulässigen Arten gelten die nachfolgenden Einschränkungen und 

die Voraussetzung, dass sie das Wohnen nicht i.S.d. § 6 Abs. 1 BauNVO wesent-

lich stören. 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m § 1 Abs. 4, 5 u. 9 BauNVO sind 

– Einzelhandelsbetriebe nur in Form von nichtgroßflächigen Einzelhandelsbe-

trieben mit „nicht zentrenrelevanten Sortimenten“ (siehe Kapitel D Anhang, 

Sortimentsliste) zulässig. 

A1.1.2 Ausnahmsweise können zugelassen werden (§ 8 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 

Abs. 6 BauNVO): 

– Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinha-

ber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegen-

über in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

– Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

A1.1.3 Nicht zulässig im Sinne des § 1 Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO sind: 

– Einzelhandelsbetriebe, soweit sie nicht bei den zulässigen Vorhaben aufge-

führt sind, 

– Erotikbetriebe (Dienstleistungen und Einzelhandel sowie Erotik-Clubs, wie 

z.B. Erotik-Videotheken, Sex-Läden, Bordelle und bordellartige Betriebe, Sex-

Kinos, Table-Dance-Einrichtungen), 

– selbständige Lagerflächen,  

– Werbeanlagen, die nicht an der Stätte der Leistung stehen (Fremdwerbung), 

– Tankstellen, 

– Vergnügungsstätten jeder Art. 
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 GEe 2 – Eingeschränktes Gewerbegebiet 

A1.2.1 Es gelten die Festsetzungen gemäß Ziff. A1.1 „GEe 1“.  

A1.2.2 Ergänzend wird gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO festgesetzt: 

Im GEe 2-Gebiet sind Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Er-

neuerungen des vorhandenen Lebensmittelmarkts mit der genehmigten Verkaufs-

fläche (VKF) von 817 m² mit folgenden Maßgaben zulässig: 

– Nutzung als großflächiger Einzelhandelbetrieb „Lebensmittelmarkt“ mit dem 

Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel (nahversorgungsrelevante Sorti-

mente, siehe Kapitel D Anhang, Sortimentsliste) sowie  

– Erweiterung der Verkaufsfläche (VKF) bis zu einer Verkaufsflächenzahl (VKZ) 

von 0,1633 (entspricht 1.000 m² Verkaufsfläche (VKF) und,  

– maximal 90 % der Gesamtverkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel, 

maximal 10 % für Drogeriewaren, maximal 15 % für Aktionswaren und maxi-

mal 15 % für sonstige Sortimente. 

Definitionen: 

A1.2.3 Verkaufsfläche (VKF) im Sinne dieser Festsetzung ist die gesamte den Kunden 

zugängliche Fläche einschließlich des Kassenvorraums, des Windfangs, der Wa-

renauslage und der Freiverkaufsfläche sowie derjenigen Bereiche, die von den 

Kunden aus betrieblichen oder hygienischen Gründen nicht betreten werden dür-

fen, in denen aber die Ware für sie sichtbar ausliegt (Käse-, Fleisch- und Wurst-

theke usw.) und in denen das Verkaufspersonal die Ware zerkleinert, abwiegt und 

abpackt, mit Ausnahme der Kundensozialräume (vgl. BVerwG Urteil vom 

24.11.2005, - 4 C 10.04).  

A1.2.4 Die Verkaufsflächenzahl (VKZ) gibt an, wieviel Quadratmeter Verkaufsfläche je 

Quadratmeter maßgeblicher Grundstückfläche gem. § 19 BauNVO zulässig sind. 
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B HINWEISE 

B1 Gutachten / Untersuchungen  

Auf die zum Bebauungsplan erstellten und dem Bebauungsplan als Anlage (vgl. 

S. 2) beigefügten Gutachten / Untersuchungen wird hinsichtlich Begründung und 

Auslegung getroffener Festsetzungen und von Ausnahmen und Befreiungen ver-

wiesen. 

Das gilt auch für das am 20.10.2016 als sonstiges städtebauliches Entwicklungs-

konzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Ziff. 11 BauGB beschlossene „Gutachten als 

Grundlage zur Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzeptes für die Stadt 

Lörrach – vor dem Hintergrund der digitalen Entwicklung -, Endbericht, Dr. Donato 

Acocella - Stadt- und Regionalentwicklung, Lörrach, 20.10.2016“.  
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C VERFAHRENSVERMERKE 

 

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat  19.11.2020 

§ 2 Abs. 1 BauGB 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  20.11.2020 

§ 2 Abs. 1 BauGB 

Auslegungsbeschluss des Planentwurfes durch den Gemeinderat …………… 

§ 13a Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB 

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung …………… 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB 

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs  …………… 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB  

Einholung von Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger  …………… 

öffentlicher Belange zum Planentwurf und Benachrichtigung von  

der öffentlichen Auslegung  …………… 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a 

Abs. 2 BauGB 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes  …………… 

§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW 

Hiermit wird bestätigt, dass dieser Textteil (Planungsrechtliche Festsetzungen) 

dem Satzungsbeschluss des Gemeinderats entspricht (Ausfertigung). 

Lörrach, den   …………… 

  

 

Monika Neuhöfer-Avdić, Bürgermeisterin 

 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes   …………… 

durch ortsübliche Bekanntmachung  

§ 10 Abs. 3 BauGB 
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D ANHANG 

Sortimentsliste Lörrach 

 

Quelle: S. 113, Gutachten als Grundlage zur Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkon-

zeptes für die Stadt Lörrach – vor dem Hintergrund der digitalen Entwicklung -, Endbericht, 

Dr. Donato Acocella - Stadt- und Regionalentwicklung, Lörrach, 20.10.2016 


